
Stadtschützenfest
in Heitlingen
Kleinster Stadtteil richtet großes Fest aus | Highlight: die Jetlags

HEITLINGEN (STP). Das Stadt-
schützenfest2026 findet vom31.
Juli bis 2. August in Heitlingen
statt. Ausrichter ist in diesem Jahr
der Schützenverein Germania
Heitlingen, der gemeinsam mit
zahlreichen Ehrenamtlichen ein
großes Festwochenende vorbe-
reitet. „Es ist beeindruckend, mit
wie viel Engagement und Herz-
blut die Heitlingerinnen undHeit-
linger dieses Fest auf die Beine
stellen“, sagt Bürgermeister
Claudio Provenzano. „Garbsen
darf sich auf ein tolles Event freu-
en.“
Eine Besonderheit in diesem

Jahr: Heitlingen istmit knapp 700
Einwohnerinnen und Einwoh-
nern der kleinste Stadtteil Garb-
sens – undwird dennochGastge-
ber für das größte Schützenfest
der Stadt. Da das bisherige Ge-
ländeauf demehemaligen Feuer-
wehrplatz nicht mehr ausreicht,
wird erstmals auf einer neuen
Festwiese an der Resser Straße 25
gefeiert. Dort stehen den Besu-
cherinnen und Besuchern neben
dem Festzelt auch ausreichend
Parkmöglichkeiten zur Verfü-
gung.
Der Auftakt erfolgt am Freitag,

31. Juli, um19Uhrmit dem tradi-
tionellen Fassanstich durch Bür-
germeister Provenzano. Ausge-
schenktwirddas Lieblingsbier der
Heitlinger – Herrenhäuser –, das
die Brauerei zugleich als Sponsor
des Festes unterstützt. Im An-
schluss sorgt zunächst ein DJ von

DJ Events Hannover für Stim-
mung, bevor ab 21 Uhr die Party-
band Jetlags das Festzelt einheizt.
Tickets für den Freitagabend kos-
ten im Vorverkauf 15 Euro und
sind unter anderem in der Postfi-
liale am Gießelmannhof, bei der
Fleischerei Gumpert in Berenbos-
tel sowie ab Mitte Juni bei Edeka
in Osterwald erhältlich. Weitere
Informationen und Online-Ti-
ckets gibt es unter www.sv-heit-
lingen.de.
Der Sonnabend steht dann

ganz im Zeichen der Schützentra-
dition und der Gemeinschaft.
Nach dem Empfang der Garbse-
ner Schützenvereine sowie der
örtlichen Vereine beginnt um 14
Uhr die offizielle Eröffnung mit
der Proklamation der Stadtköni-
ge und des Bürgerkönigs. An-
schließend zieht der große Fest-
umzugdurchHeitlingen.Musika-
lisch begleitet wird dieser unter
anderem vom Fanfarenkorps
Hannover und den Böhmischen
Kerlen. AmAbend folgen der Eh-
rentanz der Könige und Stadtkö-
nige sowie eine große Party im
Festzelt mit DJ Events Hannover.
Der Eintritt ist frei.
Am Sonntag rücken Familien,

Kinder und die dörflicheGemein-
schaft in den Mittelpunkt. Nach
dem gemeinsamen Mittagessen
startet der traditionelle Aus-
marsch der Heitlinger Vereine,
begleitet vom Musikcorps Lang-
enforth. Besonders gespannt
dürfen die Gäste auf die Verlei-

hung der Kaiserscheibe sein –
eine inHeitlingengepflegteTradi-
tion, bei der der oder die Gewin-
nerin erst zuhause vom Titel er-
fährt. Am Nachmittag wartet
dann ein buntes Familienpro-
gramm mit Hüpfburg, Kinder-
schminken, Kinderkarussell so-
wie dem traditionellen Auftritt
der Tanzfamilie BeYOUtiful auf
die Besucherinnen und Besucher.
Auch kulinarisch hat das Fest

einiges zu bieten: Der Festwirt
sorgt mit Bratwürstchen, Bur-
gern, PommesundFischbrötchen
für klassische Schützenfeststim-
mung. Ergänzt wird das Angebot
durch Süßigkeiten, Crêpes und
eine traditionelle Schießbude.
Die Stadt Garbsen unterstützt

die Ausrichtung des Stadtschüt-
zenfestes finanziell und würdigt
damitdasehrenamtlicheEngage-
ment der Schützenvereine. „Das
Stadtschützenfest steht für Zu-
sammenhalt, Tradition und Ge-
meinschaft in unserer Stadt“,
sagte Provenzano. „Ich lade alle
Garbsenerinnen und Garbsener
herzlich ein, nach Heitlingen zu
kommen und gemeinsam zu fei-
ern.“
Das erste Garbsener Stadt-

schützenfest fand 2019 in Mey-
enfeld statt. Nach coronabeding-
ten Unterbrechungen folgten
Stelingen, Osterwald Unterende
und zuletzt Schloß Ricklingen als
Ausrichter. Nun übernimmt erst-
malsHeitlingendieGastgeberrol-
le.

Spannender Kampf
um die Königswürde
HAVELSE. Das traditionelle
KönigsschießendesSVHavelse
Ende Mai wurde richtig span-
nend: BeimWettkampf umdie
Ehrenscheibe fand mehrfach
einWechsel in der Spitzenposi-
tion statt. Durchsetzen konnte
sich dann mit einem Teiler von
5.9 und 14.7 Dirk Häusler. Die
weiteren Ergebnisse der Wett-
bewerbe um die begehrten Ti-
tel, die mit dem Kleinkaliber
ausgeschossen wurden:
Schützenkönigin mit einem
fulminanten Teiler von 35.8
wurde Sonja Neumann-Hor-
nig, ihr zur Seite steht Damen-

königin Gardy Herwig, Ullrich
Jagstaid wurde Seniorenkönig
und Dirk Häusler sicherte sich
den Titel Alterskönig. Die Ma-
jestäten werden beim Kom-
mers im Restaurant Athen in
Havelse am 19. Juni geehrt.
Das darauffolgende Schützen-
festwirdausorganisatorischen
Gründen abgesagt. Ein neuer
Termin wird rechtzeitig be-
kannt gegeben. Das Foto zeigt
die Könige und Königinnen
des SV Havelse (von links) Ull-
rich Jagstaidt, SonjaNeumann-
Hornig,GardyHerwigundDirk
Häusler. Foto: privat

Das Garbsener Stadtschützenfest findet dieses Jahr in Heitlingen statt. Foto: Stadt Garbsen

Umgestürzte Bäume
beschäftigen Feuerwehr
GARBSEN. Am Freitagabend,
29. Mai, wurde die Ortsfeuer-
wehrGarbsen zu einemgespal-
tenen Baum in der Straße Auf
der Höchte in Havelse alarmiert
(Foto), der auf einHaus zu fallen
drohte.
VorOrtwurdeder Bereich ab-

gesperrt und die Lage über-
prüft. Da von dem Baum keine
akute Gefahr ausging, war ein

weiteres Eingreifen der Feuer-
wehr nicht erforderlich. Die
Ortsfeuerwehr Heitlingen hin-
gegen musste einen umge-
stürzten Baum auf der Resser
Straße entfernen, die Orts-
feuerwehr Stelingen wurde in
der Engelbostler Straße tätig.
Sie entfernte einen umgestürz-
ten Baum von der Fahrbahn.
Foto: Feuerwehr Garbsen

Angebote gültig: Montag 08.06. - Samstag 13.06.2026*

*Alle Artikel solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle
Preise sind in Euro incl. MwSt. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen.
Abbildungen ähnlich. Diese Angebote gelten nur in den nachfolgenden

werbenden Märkten:

WIR SUCHEN MITARBEITER!
WIR SUCHEN VERKÄUFER & KASSIERER
(Gehaltsspanne 1.500-2.500 Brutto)
AB SOFORT • M /W / D in Voll- & Teilzeit.
Vollständige Bewerbung bitte an
mixmarkt18@monolith-gruppe.com
oder direkt imMarkt abgeben.

MIXMarkt Hannover Vahrenheide

Schälrippen vom Schwein
1 kg

Schweine-Bauch wie gewachsen
1 kg

Schweinenacken ohne
Knochen 1 kg

Frische Putenoberkeule
ohne Haut und Knochen
1 kg, Herkunft, Kl.: laut
Auszeichnung

Frische Hähnchen-
Unterschenkel

1 kg, Herkunft, Kl.:
laut Auszeichnung

3.79

4.29

5.99

8.99

3.99

Schweinenacken mariniert ohne
Knochen in Scheiben 1 kg

Mariniertes Schweine-
fleisch für Schaschlik 1 kg

Marinierte Holzfällersteaks aus
der Schweine-Schulter 1 kg

Marinierte Schälrippen
vom Schwein 1 kg

Einlegegewürz 1 Bund, Herkunft, Kl.:
laut Auszeichnung

Tomaten „Sweet Pink“ 1 kg,
Herkunft, Kl.: laut Auszeichnung

Einlegegurken 1 kg, Herkunft, Kl.:
laut Auszeichnung

Wassermelonen 1 kg,
Herkunft, Kl.: laut Auszeichnung

Rinderleber
1 kg

Rindernacken ohne Knochen
1 kg

Frisches Hähnchen-Kleinfleisch
1 kg, Herkunft, Kl.: laut Ausz.

Frische Putenflügel 1 kg,
Herkunft, Kl.: laut Auszeichnung

Hackfleisch vom Schwein
1 kg

6.99

6.99

3.99

3.99

1.59

2.59

2.29

0.99

3.99

13.50

1.49

3.99

3.99

TOP ANGEBOT!

TOP ANGEBOT!

TOP ANGEBOT!

Bekanntmachung der Stadt Seelze
Veröffentlichung im Internet (Erneute Offenlage)

- 32. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Seelze für den
Stadtteil Seelze

Der Rat der Stadt Seelze hat in seiner Sitzung am 28.05.2026 dem
Entwurf der 32. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Seel-
ze, Stadtteil Seelze bestehend aus den zeichnerischen Darstellungen
sowie der dazugehörigen Begründung (inklusive Umweltbericht), zu-
gestimmt und beschlossen, den Plan nach § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) im Internet zu veröffentlichen.
Anlass für die erneute Offenlage ist die Nichtverfügbarkeit einer Aus-
gleichsfläche für den Artenschutz, die sich im bisherigen Geltungs-
bereich des Entwurfs der Bebauungsplanänderung befunden hatte,
worauf hin der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung entspre-
chend geändert werden musste. Der Geltungsbereich einer weiteren
Ausgleichsfläche ist ebenfalls entfallen.
Mit der 32. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Seelze,
Stadtteil Seelze, sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Umsetzung eines nachhaltigen Wohnquartiers in Seelze Süd (4.
Bauabschnitt) geschaffen werden. Geplant ist außerdem ein Nahver-
sorger mit ergänzendem, kleinteiligem Gewerbe an einem Stadtplatz
im nördlichen Bereich des Quartiers. Dementsprechend werden un-
ter anderem Darstellungen für Wohnbauflächen, gemischte Bauflä-
chen und Sonderbauflächen getroffen.
Das Plangebiet des Entwurfs der Flächennutzungsplanänderung ist
in die Teilbereiche A bis C aufgeteilt. Der Teilbereich A beschreibt die
Flächen auf denen der vierte Bauabschnitt von Seelze Süd mit seiner
Bebauung entstehen soll. Die Teilbereiche B und C umfassen Flächen
für den externen natur- und artenschutzfachlichen Ausgleich, der
durch die Bebauung in Teilbereich A erforderlich wird. Zudem wird
eine weitere externe Ausgleichsfläche dargestellt, die sich allerdings
nicht im Geltungsbereich des Entwurfs der Flächennutzungsplanän-
derung befindet.
Die Teilbereiche A bis C und eine externe Ausgleichsfläche sind aus
der nachstehenden Skizze ersichtlich.

Der Entwurf der 32. Flächennutzungsplanänderung bestehend aus
den zeichnerischen Darstellungen und der dazugehörigen Begrün-
dung (inklusive Umweltbericht) wird nach § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs.
3 BauGB in der Zeit vom 11.06.2026 bis einschließlich 10.07.2026
im Internet auf der Seite der Stadt Seelze unter folgendem Link ver-
öffentlicht:
https://www.seelze.de/lebenswert/bauen-wohnen/bauen-in-seel-
ze/bauleitplanung/beteiligung/ Während des oben genannten
Zeitraumes können Stellungnahmen abgegeben werden. Dies soll
auf elektronischem Wege erfolgen. Hierfür kann das Kontaktfor-
mular auf der oben genannten Internetseite genutzt werden. Bei
Bedarf können Stellungnahmen auch auf anderem Wege (z.B.
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift) vorgebracht werden.
Zudem erfolgt parallel zu dieser Veröffentlichung im Internet eine öf-
fentliche Auslegung im Rathaus der Stadt Seelze. Die Planunterlagen
können in der Abteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung der
Stadt Seelze, Rathausplatz 1, 30926 Seelze, Zimmer 249, und zwar
montags, dienstags und donnerstags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, mittwochs von 08.30 Uhr bis 12.00
Uhr und von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr und freitags von 08.30 Uhr bis
12.00 Uhr eingesehen werden.
Bestandteil der offengelegten Unterlagen sind die bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen seitens der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange. In diesen sind Umweltinfor-
mationen über die Themen Altlasten im Hinblick auf Kampfmittel,
Archäologie im Hinblick auf ein mögliches Auftreten archäologi-
scher Bodenfunde, Natur- und Artenschutz im Hinblick auf die Ein-
griffs- und Ausgleichregelung, Lage der Ausgleichsflächen und deren
Verfügbarkeit, Ökopool, Biotoptypenkartierung, Erfassung maßgeb-
licher Tier- und Pflanzenarten, Maßnahmen zur Vermeidung, zum
Schutz, zum Ausgleich und zum Ersatz, artenschutzrechtliche Vorga-
ben (Glas & Beleuchtung), Vorgaben für Gehölzpflanzungen, Boden-
schutz im Hinblick auf Eingriffe in das Schutzgut Boden und deren
Auswirkungen und Ausgleich, Flächeninanspruchnahme, Boden

funktionserfüllung, Bodenfunktionsbeeinträchtigung, erforderliche
Bodenschutzmaßnahmen und Bodenertragspotenzial, Immissions-
schutz im Hinblick auf Gewerbe- und Verkehrslärm, Schallschutz-
maßnahmen und Eisenbahnbetrieb (hier insbesondere Luft- und Kör-
perschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe, elektrische Beeinflussungen
durch magnetische Felder) und Hochspannungsleitung (hier insbe-
sondere Sicherheitsabstände und Strahlenschutz), Oberflächenwas-
ser/Grundwasser im Hinblick auf Oberflächenentwässerung, Grund-
wasser und die Versorgung mit Trink- und Löschwasser, Prüfung von
Auswirkungen auf bestehende Gewässer und die Anlage von Regen-
rückhaltebecken in einem wasserrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren und Fläche im Hinblick auf den Flächenverbrauch aus landwirt-
schaftlicher Sicht und aus Sicht des Bodenschutzes vorhanden.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen, losgelöst von den
oben genannten Stellungnahmen, sind verfügbar:
Umweltberichtmit Darstellung der in Fachplänen, Fachgesetzen und
Verordnungen festgelegten Ziele des Umweltschutzes. Mit Festle-
gung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung. Mit
Beschreibung und Bewertung des Bestandes und der Umweltauswir-
kungen, darunter naturräumliche Lage und mit Aussagen zu den Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter Mensch (hier u. a. mit Bezug auf einen
Störfallbetrieb), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Pflanzen
und Biotope und Tiere (darunter Amphibien, Reptilien, Fledermäuse,
Brutvögel, Fische und Feldhamster, mit Bewertung und Berücksich-
tigung artenschutzrechtlicher Belange), Schutzgüter Fläche, Boden,
Wasser (darunter Oberflächen- und Grundwasser), Klima und Luft-
qualität, Landschafts- und Ortsbild, Kultur und sonstige Sachgüter
und die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. Mit Progno-
se zur Entwicklung des Umweltzustandes, darunter Entwicklung bei
Durchführung der Planung mit Beschreibung der Folgen für Mensch
und seine Gesundheit, Boden, Wasser, Klima, Landschaftsbild, Kul-
tur und Sachgüter und sonstige umweltrelevante Aspekte und Ent-
wicklung bei Nichtdurchführung der Planung. Mit in Betracht kom-
mende andere Planungsmöglichkeiten. Mit Maßnahmenplanung mit
entsprechender Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung und
Minimierung von Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Mensch,

Biotope und Arten mit Schutzgut Biodiversität, Boden, Fläche, Was-
ser, Klima und Luft, Landschaft und Kultur und sonstige Sachgüter.
Zudem mit Beschreibung der Maßnahmen zum Ausgleich von Be-
einträchtigungen und Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur
Umweltüberwachung.
Bodenfunktionsbewertung mit Untersuchung und Bewertung des
aktuellen Bodenzustands hinsichtlich seiner Funktionserfüllung
Biotoptypenkartierung mit einer Auflistung der Vegetationszusam-
mensetzung
Faunistischer Fachbeitrag zur Erfassung der im Geltungsbereich
vorhandenen Fauna und Flora
Geotechnischer Untersuchungsbericht zur Erkundung der Bau-
grund- und Grundwasserverhältnisse
Orientierende Untersuchungen zur bodenschutzrechtlichen und
abfallrechtlichen Untersuchung von Baugrund und Asphalt mit Eig-
nungsprüfung / Gefährdungsabschätzung für die geplante Wohnnut-
zung
Schallimmissionsprognose über die Geräuscheinwirkungen durch
Gewerbe- sowie Straßen- und Schienenverkehrslärm auf das Plange-
biet sowie Beurteilung der planbedingten Verkehrssteigerung
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit Auflistung der durch
die Planung betroffenen, streng geschützten Tier- und Pflanzenarten
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über die Flächennutzungs-
planänderung unberücksichtigt bleiben können. Ferner wird darauf
hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1
Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbe-
helfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes
gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit
allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Ver-
öffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat,
aber hätte geltend machen können.
Seelze, 01.06.2026
Stadt Seelze
Alexander Masthoff
Bürgermeister
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